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Bericht 
 

3. Solarienüberprüfung durch das BfS im Oktober und November 2008 
 
 
In den Jahren 2006 und 2007 überprüfte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
stichprobenartig zertifizierte Sonnenstudios auf Einhaltung der Kriterien, die im 
Rahmen des RTS (Runder Tisch Solarien) festgeschrieben worden waren. Es stellte 
sich bei beiden Überprüfungen heraus, dass vor allem Mängel in Bezug auf Beratung 
und Information der Kunden durch fachlich qualifiziertes Personal (z. B. 
Hauttypbestimmung, Erstellen eines Dosierungsplans, UV-Risiken, 
Ausschlusskriterien) bestanden. Des Weiteren wurden technische Mängel 
festgestellt, von falscher Röhrenbestückung in den Geräten angefangen bis hin zur 
Selbstkontrolle der Bestrahlungsdauer durch den Kunden ohne Beachtung eines 
Besonnungsplans. Alle Mängel wurden vom BfS bei seinen Vertragspartnern, den 
akkreditierten Zertifizierungsstellen, angemahnt und um Nachbesserung gebeten. Es 
zeigten sich Verständnisprobleme, die in einem Gespräch des BfS mit den 
Zertifizierungsstellen im September 2007 angesprochen und geklärt wurden. 
 
Am 22. Januar 2007 hat die Europäischen Kommission im Rahmen der 
Niederspannungsrichtlinie eine Erklärung bezüglich der technischen Eigenschaften 
von Solarien veröffentlicht, die innerhalb von 6 Monaten bis zum 23.07.2007 
umzusetzen war. Die wesentliche Empfehlung ist eine Begrenzung der 
erythemgewichteten Bestrahlungsstärke von Solarien auf 0,3 W/m². Dies bedeutete, 
dass seit dem 23.07.2007 in den Verkehr gebrachte Solarien (Neugeräte) nur noch 
eine reduzierte maximale Gesamtbestrahlungsstärke von 0,3 W/m2 aufweisen 
dürfen. Bezüglich der Altgeräte wurden durch die EU keine Vorgaben gemacht. Das 
BfS hat daraufhin seine Kriterien zur Zertifizierung von Solarien überarbeitet. Die 
Empfehlung der Europäischen Kommission wurde als Kriterium in das freiwillige 
Zertifizierungsverfahren für Neugeräte mit einer Übergangsfrist auch für Altgeräte 
übernommen. Die Übergangsfrist für Altgeräte endete zum 31.07.2008. 
 
Auffallend war, dass je näher dieser Stichtag kam, desto mehr Sonnenstudios dem 
BfS als zertifiziert gemeldet wurden. Bis zum 31.07.2008 wurden dem BfS innerhalb 
von 7 Monaten 636 Sonnenstudios als zertifiziert gemeldet. Seit dem 31.07.2008 
dagegen kein einziges mehr.  
 
Nach Ablauf der Übergangsregelung für Altgeräte und der kulanterweise 
eingerichteten 2-monatigen Möglichkeit zur Nachmeldung von Zertifizierungen nach 
den alten Regeln bis 30.09.08 startete das BfS im Zeitraum Oktober / November 
2008 die 3. Solarienüberprüfung. 
 
Es wurde eine Stichprobe von 100 Studios in ganz Deutschland unangemeldet 
geprüft. Die Stichprobe umfasste zertifizierte Studios aller aktiven Zertifizierer. Zur 
Überprüfung der Beratungsqualität betrat der Prüfer des BfS das Studio inkognito als 
„Kunde“ und gab an, noch nie in einem Sonnenstudio gewesen zu sein, es aber mal 
probieren zu wollen. Die daraufhin erfolgende Beratung und Einweisung wurde im 
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Nachhinein protokolliert. Dabei wurde insbesondere auf folgende wichtigen Punkte 
geachtet: 
 

• Gespräch mit einem geschulten Mitarbeiter, 
• Nennung von Ausschlusskriterien und UV-Risiken, 
• Bestimmung des Hauttyps, 
• Erstellen eines vollständigen Dosierungsplans, 
• Einhaltung der Erstbestrahlungsdosis, 
• Einweisung in das Solarium mit Hinweis auf den Not-Ausschalter. 

 
Eine den Kriterien des BfS entsprechende Beratung und Einweisung konnte nur in 
jedem 5. der 100 überprüften Solarien festgestellt werden. Ohne diese Beratung und 
Einweisung ist eine Besonnung, die den Anforderungen des Strahlenschutzes und 
des Verbraucherschutzes entspricht nicht möglich. Damit wurde eine der 
Grundvoraussetzungen der Zertifizierung in der überwiegenden Zahl der zertifizierten 
Solarien nicht erfüllt. 
 
Des Weiteren wurde die Dokumentation der Kundenberatung gemäß UV-Fibel 7.4 
Katalog E, das Vorhandensein von Dosierungsplänen gemäß UV-Fibel 7.4 Katalog C 
und der Einverständniserklärungen gemäß UV-Fibel 7.4 Katalog F geprüft. Sowohl 
die Dokumentation der Kundenberatung, als auch die der Dosierungspläne sowie die 
der unterschriebenen Einverständniserklärungen waren nur in etwa einem Drittel der 
geprüften Sonnenstudios vorhanden. 
 
Zur Überprüfung der fachlichen Qualifikation der im Kundenkontakt stehenden 
Mitarbeiter wurde alle Mitarbeiter des Studios mit Kundenkontakt erfasst sowie deren 
Schulung protokolliert. In einzelnen geprüften Sonnenstudios lagen keine 
Schulungsbescheinigungen vor. In den Studios mit geschultem Personal waren 
geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht in allen Fällen im Studio 
anwesend. Des Weiteren wurde festgestellt, dass bei einigen Sonnenstudios die 
meisten der Mitarbeiter erst Wochen und Monate nach der Vergabe des Zertifikats 
eine Schulung absolvierten. 
 
Bei 82 der 100 geprüften Studios wurde keine bzw. eine sehr mangelhafte 
Erstberatung, die nicht den Kriterien des BfS entsprach, durchgeführt. Es kamen 
grob falsche Aussagen wie z. B. „Hauttyp I darf sonnen“ vor. Sehr oft wurde kein 
Dosierungsplan erstellt. Obwohl in zertifizierten Sonnenstudios grundsätzlich 
untersagt, konnten in etlichen Studios mit Einverständnis der Eltern auch 
Jugendliche unter 18 sonnen.  
 
Im Rahmen des Zertifizierertreffens im BfS Neuherberg in September 2007 wurde 
festgehalten, dass nach den BfS Kriterien zertifizierte Sonnenstudios „Pre-Sun“ - 
Solarkosmetik zwar verkaufen, aber diese nicht aktiv bewerben bzw. die Kunde 
hierzu nicht aktiv beraten dürfen. Aktive Beratung ist in zertifizierten Sonnenstudios 
nur in Bezug auf „After-Sun“ - Produkte erlaubt. Es wurde bei allen geprüften Studios 
„Pre-Sun“ – Solarkosmetik verkauft. In einigen Solarienketten aber auch einzelnen 
anderen Studios wurde diese Kosmetik aktiv beworben. Das Schreiben eines 
Vertriebs für Solarien und Solarienprodukte liegt vor, das „Pre-Sun“ – Solarkosmetik 
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für Solarienbetreiber mit dem Hinweis anbietet, dass es sich hier um „Top Qualität 
auch fürs zertifizierte Studio“ handelt, und das Signum „Geprüftes Sonnenstudio – 
Zertifiziert nach den Kriterien des BfS“ verwendet. 
 
Zur Überprüfung des Betriebsablaufs wurde auf Sauberkeit und Hygiene geschaut 
und ob Desinfektionsmittel entsprechend der DGHM-Liste (Deutsche Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie e.V.) verwendet werden. Hier wurde bis auf wenige 
Ausnahmen, bei denen das Desinfektionsmittels nicht eindeutig als in der DGHM- 
Liste verzeichnet gefunden wurde, keine gravierenden Mängel festgestellt. 
 
Zur Überprüfung des Gerätestandards wurde neben der Überprüfung der Auslage 
von desinfizierten Schutzbrillen gemäß DIN EN 170, die Steuerung der Sonnenbänke 
(ob zentral oder durch den Kunden) und die Vollständigkeit der Betriebsbücher und 
die Richtigkeit der dort vorgefundenen Angaben geprüft. 
 
Konnten die Sonnenbänke durch den Kunden durch einfachen Geldmünzeneinwurf 
gesteuert werden, ist dies eine Nichtbeachtung der Kriterien des BfS. Es wurden 
zwei Sonnenstudios gefunden, bei denen es sich um reine Selbstbedienungs-
Sonnenstudios handelte. Eine Zertifizierung eines solchen Sonnenstudios ist nach 
den Kriterien des BfS ausgeschlossen. Des Weiteren wurden bei den 100 
überprüften Sonnenstudios solche gefunden, die über einen Münzapparat an jeder 
Kabine oder über eine zentrale Einheit den Kunden die eigenverantwortliche 
Steuerung der Bänke und der Bestrahlungszeit erlauben. Die war bei 22 der 100 
geprüften Sonnenstudios der Fall. Auch dies ist nach den Kriterien des BfS nicht 
zulässig. 
 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Sonnenstudios wurde gebeten, die 
schwächste und die stärkste Sonnenbank zu benennen. Diese Angaben wurden 
dann mit den in den Betriebsbüchern vorgefundenen Angaben zu den 
erythemwirksamen Bestrahlungsstärken für UV-A und UV-B verglichen. Es stellte 
sich heraus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter oftmals nicht die schwächste 
oder stärkste Bank kannten. Damit ist eine richtige Dosierung unmöglich. 
 
In einem zweiten Schritt wurden die in den Betriebsbüchern für zwei Sonnenbänke 
gefundenen Angaben bezüglich der Konformität mit der Norm DIN EN 60335-2-27, 
der Notabschaltung, des Gleichmäßigkeitsfaktors, der Bestrahlungszeiten (Start 0,4 
MED, Schrittweite 0,2 MED und Zwangsabschaltung bei 3,5 MED), der 
erythemwirksamen Bestrahlungsstärke in UV-A und UV-B und die 
Röhrenbezeichnung protokolliert. Vorliegende Äquivalenzbescheinigungen wurden 
ebenfalls vermerkt. Die Notabschaltung, die Erst- und Schwellenbestrahlungszeiten, 
die Röhrenbestückung und die nach den Kriterien des BfS geforderten Aufschriften 
auf dem Besonnungsgerät (Gerätekennzeichnung, Schutzhinweis: „Vorsicht! UV-
Strahlung…“) und in der Kabine (Start- und Schwellenbestrahlungszeiten, allgemeine 
Hinweise zu UV-Strahlung) wurden in der entsprechenden Kabine überprüft. 
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Hauptmängel hier waren: 
 
� Nichteinhaltung der Schrittweite von 0,2 MED: 

Oftmals ist aufgrund der genutzten Software zur Ansteuerung der Bänke nur die 
Einstellung eines festgelegten Preises (!) möglich, wodurch die Schrittweite 
nicht eingehalten wird; auffallend bei einem zertifizierten Sonnenstudio war, 
dass hier eine Taktung von 4 min mit 1 € an den Münzautomaten, die an jeder 
Kabine angebracht sind, unveränderlich vorgegeben ist (die Taktung liegt 
normalerweise bei 1 – 2 min) – und dass dies auch noch beworben wird unter 
Nutzung des Signums „Geprüftes Sonnenstudio – zertifiziert nach den Kriterien 
des BfS“. 

� Nichteinhaltung der Erstbestrahlungsdosis: 
Zusätzlich zur falschen Beratung, die zu einer Überdosierung bei Erstnutzung 
führt, konnten auch hier oftmals die notwendigen kurzen Zeiten aufgrund der 
genutzten Software zur Ansteuerung der Bänke, die nur eine Einstellung eines 
festgelegten Preises ermöglichte, nicht eingestellt werden. 

� Betriebsbücher: 
Die Führung eines Betriebsbuches konnte in etwa 10 % der Studios nicht 
nachkontrolliert werden, da diese nicht vorlagen. Dies war sogar abermals bei 
einem Sonnenstudio der Fall, bei dem mehrfach in den Jahren 2006 und 2007 
auf diesen Mangel hingewiesen wurde. 

� Andere Röhrenbestückung: 
In einigen Sonnenstudios wurden Röhren in den Geräten vorgefunden, die nicht 
im Betriebsbuch ausgewiesen waren. So waren z. B. in einem Studio in einem 
als „schwach“ ausgewiesenen Gerät statt der laut Betriebsbuch statthaften 58 
W Röhren 100 W Röhren eingebaut. 

� Wartungsprotokolle: 
Es wurden in ungefähr 10 % der Studios Wartungsprotokolle ohne Eintrag 
gefunden, obwohl es sich nicht um Neugeräte handelte und die Altgeräte vor 
der Zertifizierung nach mündlicher Aussage der Solarienbetreiber extra noch 
einmal gewartet wurden. 

� Fehlende Geräteaufschriften nach UV-Fibel 2.5.2: 
Dazu gehört die Gerätekennzeichnung nach UV-Fibel 2.4.3 und der 
Schutzhinweis „Vorsicht! UV-Strahlung kann Schäden an Augen und Haut 
verursachen. Schutzhinweise beachten.“ Vor allem dieser Schutzhinweis, der 
deutlich sichtbar und gut lesbar am Gerät zu stehen hat, wurde nur selten 
gefunden. 

 
Die Zwangsabschaltung nach einer maximalen erythemwirksamen Dosis von 
875 J/m2 (3,5 MED) wurde, soweit an den Steuereinheiten nachvollziehbar, 
eingehalten. Die Notabschaltung an den Geräten war vorhanden. Augenschutzbrillen 
wurden in jedem geprüften Sonnenstudio angeboten. Hinweistafeln in den Kabinen 
mit Erst- und Schwellenbestrahlungszeiten sowie allgemeine Hinweise waren bis auf 
wenige Ausnahmen vorhanden. Zu den genutzten Geräten lagen in den meisten 
Fällen die Herstellerinformationen vor. 
 
Weiterhin wurde überprüft, ob im Wartebereich der Solarien die nach den 
Zertifizierungskriterien geforderten Informationen den Nutzerinnen und Nutzern frei 
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und in vollem Umfang zugänglich waren. Ohne Beanstandungen blieben hier etwa 
ein Drittel der überprüften Studios.  
 
 
Auffälligkeiten außerhalb der Kriterienabfrage: 
 
In einem der überprüften Studios wurde ein Schreiben einer Zertifizierungsstelle 
vorgefunden, in dem diese mit Datum vom 12.09.2008 schreibt, dass die 
Zertifizierung nun erteilt werden könne - als Zertifizierungsdatum wird aber laut 
Zertifikat der 21.07.2008 genannt. Dies zusammen mit mündlichen Äußerungen von 
Solarienbetreibern, dass man das Zertifikat noch nicht solange habe oder das 
Zertifikat erst vor kurzem mit der Post gekommen wäre, weist darauf hin, dass 
zumindest ein Zertifizierer nach Ablauf des Stichtages 31.07.2008 weiterhin nach 
den alten Kriterien zertifizierte. 
 
Bei den Überprüfungen fiel auch auf, dass einige Solarienbetreiber angaben, von 
Stellen zertifiziert worden zu sein, die keine akkreditierten Zertifizierungsstellen des 
BfS sind, aber im Auftrag tätig waren. Eine ‚Sub’-Zertifizierung ist nicht zulässig. 
 
 
Zusammenfassung und Fazit: 
 
Bis auf 4 Studios (eines in Rheinland-Pfalz, 3 in Hessen), die vollständig die Kriterien 
des Bundesamtes für Strahlenschutz umsetzen, entsprach keines der als zertifiziert 
gemeldeten und nun überprüften 100 Sonnenstudios den Kriterien (siehe Tabelle im 
Anhang).  
 
Bei dieser 3. Überprüfung der zertifizierten Sonnenstudios wurde insbesondere 
festgestellt, dass die Beratung in den Studios mehr als mangelhaft ist. Dies fiel vor 
allem bei Studios auf, bei denen die Mitarbeiter ausschließlich die im Rahmen des 
Zertifizierungsverfahrens derzeit als zulässig anerkannte Schulung absolviert hatten, 
ohne weiter durch interne Schulungen oder andere Maßnahmen auf die Beratung am 
Kunden vorbereitet worden zu sein. Somit scheint die derzeit anerkannte Schulung 
des Zertifizierungsverfahrens in der jetzigen Form nicht dazu geeignet zu sein, 
Mitarbeiter zusätzlich zur Vermittlung von physikalischem, technischem und 
biologischem Fachwissen auf eine einwandfreie Beratung der Kunden vorzubereiten. 
  
Die festgestellten Mängel beruhten weiterhin auf der nachlässigen Haltung der 
Solarienbetreiber und der Zertifizierungsstellen in der Umsetzung und Beachtung der 
Kriterien. In den meisten der geprüften Sonnenstudios konnten Mängel eindeutig auf 
Fehlinformationen oder Aushändigen von fehlerhaften Dokumenten durch die 
Zertifizierer zurückgeführt werden. So war oftmals die Ausgabe des Zertifikats zum 
angegebenen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, da eindeutig die Kriterien des BfS zum 
Zeitpunkt der Zertifizierung und auch Monate danach nicht vollständig im 
Sonnenstudio eingehalten waren.  
 
Die 3. Überprüfung des BfS machte abermals deutlich, dass das freiwillige 
Zertifizierungsverfahren einen effektiven Verbraucherschutz in Sonnenstudios nicht 
gewährleisten kann. Das freiwillige Zertifizierungsverfahren kann wegen 
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Nichtbeachtung der Zertifizierungskriterien durch Zertifizierer und Betreiber unter den 
bestehenden Rahmenbedingungen nicht weiter aufrecht erhalten werden. 
 
Das BfS wird im Rahmen seines Aktionsplans „Strahlenschutz als 
Verbraucherschutz“ Solarien zu einem wichtigen Thema machen. Ziel ist es, die 
Verbraucher in die Lage zu versetzen, die Risken der UV-Strahlung ernst zu nehmen 
und die erforderlichen Kriterien bei der Nutzung eines Solariums selbst überprüfen zu 
können. Die einzig wirkungsvolle Maßnahme, um die Verantwortlichen der Branche 
zum einem Umdenken zu bewegen, besteht offensichtlich in einer gesetzlichen 
Regelung. 
 
 



Seite 1 von 3 

Kriterien erfüllt ? Zusammenfassung 3. Solarien-
überprüfung 

2008 
Beratungs-
gespräch 

Geräte-
standards 

AfB-
Schulung 

Hygiene 
(DGHM) 

Information im 
Wartebereich 

Kriterien erfüllt 

Nr. ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 

1  x  x  x x   x  x 

2  x x  x  x   x  x 

3  x  x  x  x  x  x 

4 x   x x  x  x    x 

5  x  x x  x   x  x 

6  x  x  x x   x  x 

7  x  x  x x   x  x 

8  x  x x  x   x  x 

9  x  x x  x   x  x 

10  x  x  x x   x  x 

11  x    x x   x  x 

12  x  x  x x   x  x 

13  x   x        x 

14  x  x x        x 

15  x  x x  x  x    x 

16  x   x        x 

17  x  x x     x  x 

18  x  x x  x  x    x 

19 x  x  x  x  x   x   

20 x  x  x  x  x   x   

21 x    x  x  x    x 

22  x    x       x 

23  x x  x  x  x    x 

24 x  x  x  x  x   x   

25  x x  x   x     x 

26  x  x x  x  x    x 

27 x   x x  x  x    x 

28  x    x       x 

29  x  x x  x   x  x 

30  x  x x  x   x  x 

31  x  x x  x   x  x 

32  x  x x  x   x  x 

33  x  x x  x   x  x 

34  x  x x  x   x  x 

35  x  x x  x   x  x 

36  x  x      x  x 

37  x  x x  x   x  x 

38  x  x x  x    x  x 

39  x  x x  x   x  x 

40  x  x x  x   x  x 

41  x  x x     x  x 

42  x  x x  x   x  x 

43  x  x x  x  x    x 

44  x  x x  x   x  x 

45  x  x x  x   x  x 

46  x  x   x  x    x 

47  x  x x     x  x 

48  x  x x     x  x 

49 x   x x  x   x  x 

50  x  x x  x  x    x 
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Kriterien erfüllt ? Zusammenfassung 3. Solarien-
überprü-

fung 2008 
Beratungs-
gespräch 

Geräte-
standards 

AfB-
Schulung 

Hygiene 
(DGHM) 

Information im 
Wartebereich 

Kriterien erfüllt 

Nr. ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 

51  x x  x  x   x  x 

52  x  x  x x   x  x 

53  x  x x  x   x  x 

54 x  x  x  x  x   x   

55  x  x x  x   x  x 

56 x   x x  x  x    x 

57  x  x x  x   x  x 

58  x  x x  x   x  x 

59  x  x   x   x  x 

60  x  x  x       x 

61 x   x x   x  x  x 

62  x  x  x  x  x  x 

63  x  x x   x  x  x 

64  x  x x  x   x  x 

65  x  x  x  x  x  x 

66  x  x  x  x x    x 

67 x   x x  x  x    x 

68 x   x x  x   x  x 

69  x  x x  x   x  x 

70 x    x x   x   x    x 

71  x  x x  x   x  x 

72  x  x x  x  x    x 

73 x   x x  x  x    x 

74  x x  x  x  x    x 

75  x  x x  x   x  x 

76  x  x x  x  x    x 

77  x x  x  x   x  x 

78  x  x x  x  x    x 

79 x   x x  x   x  x 

80 x   x x  x   x  x 

81  x  x x  x   x  x 

82  x  x x  x   x  x 

83  x  x x  x  x    x 

84  x  x  x  x  x  x 

85 x   x x  x  x    x 

86  x  x x  x  x    x 

87  x  x x  x  x    x 

88  x  x x  x   x  x 

89 x   x x  x  x    x 

90  x  x x  x   x  x 

91  x x   x x   x  x 

92  x  x x  x   x  x 

93  x  x  x x  x    x 

94  x  x       x    x 

95 x    x  x   x  x 

96  x           x 

97  x  x  x x  x    x 

98  x  x x  x      x 

99  x  x x  x  x    x 

100  x x  x  x      x 

Gesamt 19 81 13 80 78 19 80 10 32 58 4 96 


